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Die Vorrede gibt selber zu, es seien noch Unkorreltheiten vorhanden —
(auf die lange Bearbeitungszeit hin und auf die vielen Sitzungen der Redaltions»
kommission und einzelnen Sektionen hin!) — und sie sollen in einer nächsten

Auflage verbessert werden!

* Scbulpolitiscke 'Amscdau.
Wir bieten dies Mal nur Zeitcrscheinungen auS der Schweiz.

Auch hier machen sich eben vereinzelt recht bissige schulpolitische Vor-
kommnisse geltend. In den letzten Zeiten waren in der Richtung ton-

angebend, St. Gallen, Solothurn, Graubünden und Zürich. Die St.
Galler Affaire ist für dermalen dadurch erledigt, daß der schuldbare

Lehrer bei der Bestätigungswahl nur auf Wohlverhalten hin eine Iah»
r e s-Bestätigung fand. Diese Art Zurechtweisung dürfte heilsam und

belehrend wirken und zugleich die beste Abwehr gegen Weiterverbreitung
religiös destruktiver Bestrebungen durch die Schulleiter bilden. —

Von Solothurn sind zwei bedenkliche Fälle pädagogischer Ver»

irrung und Entgleisung ruchbar geworden. Der eine wie der andere

verdient das Prädikat der Taktlosigkeit und der historischen Unhaltbar-
keit unbestritten. Und beide Fälle, so aggressiv und provokatorisch sie

auch waren, haben ab seite der maßgebenden Behörden mindestens für
die Öffentlichkeit nicht jene Koramisierung erfahren, die einem christus»

gläubigen Volke Zutrauen in die Zukunft geben könnte. Man greift als

Lehrer das Christentum sogar in seiner kulturellen Bedeutung und Wirk-
samkeit an; man leugnet den göttlichen Charakter der hl. Beichte; man

verhöhnt und verwedelt in seichter Weise Geschichte und Wirksamkeit
der kath. Kirche und all' das in der Schule drinnen, und trotzdem ver-

nimmt man nichts von einem offiziellen Tadel, nichts von einer offi-
ziellen Zurechtweisung und auch nichts von eingeschlagenen, offiziellen
Wegen, um derlei Lügenhaftigkeit für die Zukunft zu verunmöglichen,
und derlei Hetzarbeit gründlich zu verhindern. Es ist ja wahr, die maß-

gebenden Behörden sind in Verlegenheit gewesen und haben schöne Worte

gewechselt; es ist auch wahr, man ist katholischerseits mehrköpfig vorstellig

geworden und hat eine nicht ganz ungalante Aufnahme gefunden; und

es mag ja auch wahr sein, daß man von maßgebender Stelle „unter
der Decke" andeuten ließ, daß derartige „Lehrproben" das Erz.-Depar-
îement in — Verlegenheit bringen und die liberale Schulpolitik gefährden.

Das ist aber allst, auch alles, ein Mehreres, ein Klareres ist dem chri-

stusgläubigen Volke nicht bekannt geworden. Vielleicht war man vom

liberalen Observatoriumsposten aus so galaut, weil einer der bedenklichen

Sünder ein ehemaliger Klosterschüler und sogar Klosternovize war. Item,
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befriedigen kann solch' vertuschelnde „Lösung" einer derartig heiklen und

tiefernsten Frage nicht. —
Die geradezu kotige Affaire in Chur mit dem schmutzigen Scha-

bernack in der Karwoche ist unübertroffen. Es geschah die Rohheit nun

freilich an einer paritätischen KantonSschule. Aber wenn so etwas

in „stiller Woche" unverfroren geschehen kann, so kommt es einem denn

doch vor, als ob der Geist einer solchen Anstalt auch vor der „stillen
Woche" ein äußerst zweifelhafter gewesen sein müsse. Eine solch' infer-
nale Frechheit erlauben sich junge Kantoasschüler nicht, ohne daß sie

schon vorher ungestraft Analoges verüben konnten. So urteilt die Durch«

schnitts-Logik, und so lehrt die Psiychologie. Gerade darum wird man
auch maßgebenderseitS so milde „gestraft", haben, um die ungewünschte

Publikation analoger Vorkommniffe früherer Tage nicht zu — provozie»

ren. Fand doch nicht einmal eine Relegation statt. Das ist nun freilich
die Milde übers übliche Bohnenlied. —

Diesem Falle und seiner wirklich leichtfertigen Abwandlung gegen,
über müssen wir den» doch einen Fall vom Kt. Zürich lobend er,

wähnen. Man liest da letzter Tage:
„Ein Lehrer im Bezirk Affoltern erhielt einen Verweis wegen seiner Pro-

paganda unter den Schullindern zu gunsten einer sektiererischen religiösen
Gemeinschaft. Gleichzeitig wurde er eingeladen, seinen Unterricht den Forderun»
der Kantons» und Bundesverfassung und gemäß zürcherischen gesetzlichen Vor»
schritten zu erteilen und alles zu unterlassen, was die religiösen Ge»

fühle uud Anschauungen seiner Schüler und deren Eltern verletzen
könnte."

Diese Art Koramifieruug ist doch wenigstens auf dem Papier ein

Akt her Toleranz, deS TakteS und der Achtung vor gegebenen Gesetzen-

Und find auch die zürcherischen obligatorischen Lehrmittel in Volks- und

Set.-Schule leider auch dermalen in ihren Neu-Auflagen recht vielfach

noch lange nicht derart, daß fie „die religiösen Gefühle und Anschauun-

gen" koth. Schüler und kath. Eltern nicht verletzen würden, so wollen

wir trotz diesem sehr bedenklichen faux pas in letzterer Richtung dennoch

den ersteren Schritt gebührend anerkennen. Er bedeutet Einsicht, und

die Einsicht soll ja sein der erste Schritt zur Umkehr, meinte der flg.
liberale StaatSschreiber Zingg in einem BettagSmandate der kultur»

kämpferischen 70ger Jahre. —
Wir könnten auch noch Zug heranziehen, wo eine bekannte jung«

freisinnige Garde Gewissens- und RekurS-Skruppel zu haben scheint, so-

bald für Besuch des wèrktâgigen Gottesdienstes durch die Schulkinder
und derlei mehr von Gemeinde wegen Gelegenheit geschaffen werden will.
Wir sagen ein Weiteres nicht, denn auch der Jugend störrisch Geblüte
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erfährt durch die kalte Praxis Beeinträchtigung und lernt mit den gege-
denen Tatsachen rechnen. Aber gut ist cS eineweg, wenn man katho-

lifcherseits richtigen Einblick in das Wollen der Gegner bekommt, denn

die Absichten auf Entkonfessionalifierung der Schulen und auf quasi Ent»

rechtung aller Positiv-Gläubigen in Sachen der Schule bestehen weit

heraum.
Ein letztes noch vom Kt. Aargau. Die Presse meldet, daß die

maßgebenden Instanzen den Turnunterricht von unten an festgelegt hät-
ten. Hiegegen läßt sich nichts einwenden, denn die neue Militärorgani-
sation besteht nun einmal in Kraft und muß also in der ganzen Schweiz,

nicht bloß im Kt. Aargau, durchgeführt werden. Wenn man das nicht

wollte, dann hätte man gegen die neue M.-Organisation Stellung nehmen,

Posto fassen müssen, hätte sogar schon von Partei wegen im Jahre t876 gegen
die Einschmuggelung der Rekr.» Prüfungen durch das eidg. Militärde-
partement und später auch wieder gegen die analoge Einschmuggelung
des Turnens als neues Prüfungsfach in das Relegement der Rekr.-Prüf»

unoen. D e r Weg wäre offen gestanden und wäre gerade gewesen, er

wurde nicht eingeschlagen, ergo verdient man auch im Aargau einen

Tadel nicht, weil man kurzer Hand die logische und gesetzliche Konse»

quenz aus diesen Erscheinungen zieht, und wenn man als lieb' Kind der

Mutter Helvetia die in der neuen Militärorganisation liegenden Forder-

ungen für den Turnunterricht an den Volksschulen gleich anfangs mit
aller Schärfe zieht, ob genehm oder unangenehm. Man ist also in
Aarau mit dem neuen Beschlusse im Recht, darum auch kein Murren. —

Etwas anderes ist es nun freilich, wenn es wahr ist, daß man
da selbst das Plus der Turnstunden rücksichts- und gefühllos einfach dem

konfessionellen Rcligions-Unterrichte abzwacken will. Dieser Schritt wäre

eine direkte Provokation des christlichen Volkes, eine brutale Herausfor-
derung christlicher Gutmütigkeit und Nachsicht und dürste von einer Po-

Mischen Partei, die auf christlicher Basis ruht, nicht glatt und nicht Protest-

los hingenommen werden. Im übrigen wäre so ein Beschluß auch eine

nationale Kurzsichtigkeit erster Güte. Will man den Turnunterricht, die

Rekr.-Prüfungen und überhaupt die eidg. Gesetzgebung in weitesten Krei-
sen noch unsäglich unpopulärer machen, als sie es bereits schon find,
dann tut man gut, derlei kantonale Ausführungsbestimmungen zu eidg.

Gesetzen zu erlassen, aber national handelt man dann nicht, das

wird auch sogar für den Aargau die Zukunft beweisen. Und ohnehin

find sogar im Aargau die Verhältnisse nicht dazu angetan, wirklich er-

zieherischen Religions-Unterricht zu kürzen; wirklich erzieherisch für Zeit
und Ewigkeit wirkt aber nur ein konfessioneller Religions-Unterricht.
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Also wïre die in der Presse angetönte Kürzung des konfessionellen Re-

lig.-Unterrichtes zu gunsten eines vermehrten Turnunterrichtes nicht bloß
ein f'àux-pus vom nationalen und eine Kränkung christl. Eltern vom

religiösen Standpunkte aus, sondern auch eine direkte nationale Schädi-

gung. Wir hoffen, daß die Preßmeldungen ungenau seien, und daß in
allen Kantonen den näheren kommenden kantonalen Bestimmungen betr-

Durchführung des vermehrten Turnunterrichtes ernsthafte Aufmerksam«
keit geschenkt werde. Der Anlaß ist sehr ernst und namentlich auch ernst
betr. allst. Gründung von Schüler-Turnriegen, über deren Bedeutung

man christlicherseits sich zum vorneherein klar sein muß, will man nicht

post t'estum — in üblicher Weise jammern, ?iincipiis obsta, gilt in
Sachen des neuen Turnunterrichtes und seiner Konsequenzen mehr denn

je. - -

à« <1om Auà ^roiwirK.
(Schw. permanente Schulausstellung.)
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